
Änderung des Raumentwicklungs- und Baugesetzes
(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS  VII B/1/1,  Raumentwicklungs-  und  Baugesetz  (RBG)  vom  2. Mai 2010 
(Stand 1. Juli 2018), wird wie folgt geändert:

Art.  51 Abs. 7 (geändert)
7 Die  Einhaltung  der  Grenzabstandsvorschriften  bzw.  das  Vorliegen  einer 
nachbarrechtlichen Abmachung ist von der Baubewilligungsbehörde zu prü-
fen.  Diese  Abmachung  hat  in  Form  einer  im  Grundbuch  eingetragenen 
Dienstbarkeit bis zur Baufreigabe vorzuliegen.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.
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